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Allgemeinverfügung 

 
des Landratsamtes Reutlingen und der Stadt Reutlingen wegen Versammlungsverbot 
 

Das Landratsamt Reutlingen verfügt nach §§ 28 Abs. 1, 28a Abs. 1 Nr. 10, Abs. 2 Nr. 1 und 
Abs. 9 Infektionsschutzgesetz (IfSG) sowie § 12 Abs. 2 der Verordnung der Landesregierung 
über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 
(CoronaVO) sowie § 1 Abs. 6a der Verordnung des Sozialministeriums über Zuständigkeiten 
nach dem Infektionsschutzgesetz, BadenWürttemberg (lfSGZustV BW) i.V.m. § 35 Satz 2 
des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes (LVwVfG). 
 
Die Stadt Reutlingen verfügt nach § 15 Abs. 1 Versammlungsgesetz (VersG) sowie §§ 1 
Abs. 1, 2 der Verordnung des Innenministeriums über Zuständigkeiten nach dem Versamm-
lungsgesetz (VersGZuV) i.V.m. § 107 Abs. 3 Polizeigesetz BW (PolG) i.V.m. § 15 Abs. 1 Nr. 
1 Landesverwaltungsgesetz BW (LVG) i.V.m. § 35 Satz 2 des Landesverwaltungsverfahrens-
gesetzes (LVwVfG). 

 
1. Die nachfolgend aufgeführten, wöchentlich - angemeldeten Versammlungen mit 

Aufzug werden in der Zeit vom 04.01.2022 bis 24.01.2022 aus 
 
a. infektionsschutzrechtlichen Gründen und 
b. versammlungsrechtlichen Gründen  
 
verboten: 
 
- ab Dienstag, 04.01.2022: „Im Gedenken an 199.998 Jahre Menschheitsge-

schichte: Maskenlos“  
- ab Mittwoch, 05.01.2022: „Maskenlos durch die Nacht, spür‘ was Liebe mit 

uns macht“ 
- ab Donnerstag, 06.01.2022: „Mehr Schutz für unsere Freund:innen und Hel-

fer:innen! Versammlungsverbot für Polizist:innen! Jetzt!“ 
- ab Freitag, 07.01.2022: „I’ve been looking for freedom, I’ve been looking so 

long, I’ve been looking for freedom, still the search goes on“ 
- ab Sonntag, 09.01.2022: „Solidarische Ungeimpfte für private Zusammen-

künfte von Geimpften oder Genesenen mit 11 statt 10 Personen“. 
 

Dies gilt auch für die ursprünglich für Samstage angemeldeten, zwischenzeitlich 
abgesagten Versammlungen mit Aufzug zum Thema „Freiheit, Wahrheit, Selbst-
bestimmung“. 
 

2. Das Verbot nach Ziffer 1 gilt auch für Ersatzversammlungen und -ansammlungen 
in der Zeit vom 04.01.2022 bis einschließlich 24.01.2022 im Stadtgebiet Reutlin-
gen sowie den Aufruf hierzu. Hiervon umfasst sind unabhängig vom Wochentag 
und unabhängig davon, ob einmalig oder wiederkehrend stattfindend insbeson-
dere alle mit generellen Aufrufen zu „Montagsspaziergängen“ oder „Spaziergän-
gen“ in Zusammenhang stehenden, nicht angezeigten und nicht behördlich bestä-
tigten Versammlungen oder Ansammlungen im Stadtgebiet Reutlingen. 
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3. Für den Fall der Nichtbeachtung des Verbots nach Ziffern 1 und 2 wird die An-

wendung des unmittelbaren Zwangs angedroht. 
 

4. Die sofortige Vollziehung von Ziffer 1b und Ziffer 2 in Verbindung mit Ziffer 1b wird 
angeordnet. 
 

5. Diese Allgemeinverfügung gilt am Tag nach der Veröffentlichung als bekannt ge-
geben. 

6. Die Allgemeinverfügung tritt, soweit sie nicht zuvor aufgehoben wird, am 
24.01.2022 außer Kraft.  

 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 

Widerspruch gegen diese Allgemeinverfügung kann im Falle der Ziffer 1a, den Ziffer 2 und 3, 
jeweils in Verbindung mit Ziffer 1a beim Landratsamt Reutlingen, Bismarckstr. 47, 72764 
Reutlingen erhoben werden. Die Frist wird auch durch Erhebung des Widerspruchs beim Re-
gierungspräsidium Tübingen, Konrad-Adenauer-Str. 20, 72072 Tübingen gewahrt. 
 
Widerspruch gegen diese Allgemeinverfügung kann im Falle der Ziffer 1b, den Ziffern 2 und 
3, jeweils in Verbindung mit Ziffer 1b innerhalb eines Monates nach Bekanntgabe bei der 
Stadt Reutlingen, Marktplatz 22, 72764 Reutlingen erhoben werden. Die Frist wird auch 
durch Erhebung des Widerspruchs beim Regierungspräsidium Tübingen, Konrad-Adenauer-
Str. 20, 72072 Tübingen gewahrt. 
 
Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung kann nach § 80 Abs. 5 Verwaltungsgerichts-
ordnung (VwGO) beim Verwaltungsgericht Sigmaringen, Karlstraße 13, 72488 Sigmaringen, 
die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs beantragt werden. 
 
Reutlingen, den 03.01.2022 
 
 
 
gez. Hirrle         gez. Wintzen 
Leiter Verwaltungsstabsbereich 4      Bürgermeister 
Landratsamt Reutlingen       Stadt Reutlingen 
 
 
Hinweise/ Empfehlungen:  
 

 Aufgrund der sofortigen Vollziehbarkeit der Allgemeinverfügung kommt einem Wider-
spruch keine aufschiebende Wirkung zu. 
 

 Eine Missachtung dieser Allgemeinverfügung kann gemäß § 73 Abs. 1a Nr. 6 IfSG 
mit einer Geldbuße bis zu 25.000 EUR geahndet werden. 

 Die Teilnahme an einer verbotenen Versammlung ist untersagt und kann gemäß § 29 
Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 2 Versammlungsgesetz mit einer Geldbuße bis zu 500 EUR 
geahndet werden. 

 Gemäß § 41 Abs. 4 Satz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes Baden-Württemberg 
(LVwVfG) ist nur der verfügende Teil einer Allgemeinverfügung öffentlich bekannt zu 
machen. Die Allgemeinverfügung mit ihrer vollständigen Begründung kann ab sofort 
beim Landratsamt Reutlingen, Bismarckstr. 47, 72764 Reutlingen sowie bei der Stadt 
Reutlingen, Marktplatz 22, 72764 Reutlingen nach Terminvereinbarung eingesehen 
werden.  
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Landratsamt Reutlingen: https://www.kreis-reutlingen.de  
Stadt Reutlingen: https://www.reutlingen.de 

 Die in dieser Verfügung angegebene 7-Tage-Inzidenz bezieht sich auf den gesamten 
Landkreis Reutlingen. Der Wert wird durch das Landesgesundheitsamt täglich festge-
stellt und ist unter folgendem Link abrufbar. https://www.gesundheitsamt-
bw.de/lga/DE/Fachinformationen/Infodienste_Newsletter/InfektNews/Seiten/Lagebe-
richt_covid-19.aspx  

 Weitergehende Regelungen anderer einschlägiger Vorschriften werden von dieser 
Allgemeinverfügung nicht berührt und sind zu beachten. 

 
Im Übrigen wird auf folgende Vorschriften explizit hingewiesen: 
 
 
§ 23 Versammlungsgesetz: 
 
Wer öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten eines Inhalts (§ 11 Absatz 3 des 
Strafgesetzbuches) zur Teilnahme an einer öffentlichen Versammlung oder einem Aufzug auf-
fordert, nachdem die Durchführung durch ein vollziehbares Verbot untersagt oder die Auflö-
sung angeordnet worden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe 
bestraft. 
 
 
§ 26 Versammlungsgesetz: 
 
Wer als Veranstalter oder Leiter 
    1.     eine öffentliche Versammlung oder einen Aufzug trotz vollziehbaren Verbots durchführt 
oder trotz Auflösung oder Unterbrechung durch die Polizei fortsetzt oder 
    2.     eine öffentliche Versammlung unter freiem Himmel oder einen Aufzug ohne Anmeldung 
(§ 14) durchführt, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 
 
 
§ 29 Abs. 1 Nr. 1 Versammlungsgesetz: 
 
Ordnungswidrig handelt, wer an einer öffentlichen Versammlung oder einem Aufzug teilnimmt, 
deren Durchführung durch vollziehbares Verbot untersagt ist. 
 
 
 

https://www.kreis-reutlingen.de/
https://www.reutlingen.de/
https://secure-web.cisco.com/1u5AA2M8W_FyFmH0q8Fi-X8mRqFmoZrPwh1hF8TcDiA-5wM1fl0ec8i4Vqg8rS0dQcqsyV50PErbPSZj1e4OiTnEMkjTpHl-qFGnXSfseEWIAkeH9L4xKUr12EYKZVcmjOa5-E_98pLt6qiTfXkRGt6UpDz37dqITdmD-dP0ASnvfdIpZb9EEo1OGUz0rSVsYp9gFjdqAF2pAf1hTMZrY4A/https%3A%2F%2Fwww.gesundheitsamt-bw.de%2Flga%2FDE%2FFachinformationen%2FInfodienste_Newsletter%2FInfektNews%2FSeiten%2FLagebericht_covid-19.aspx
https://secure-web.cisco.com/1u5AA2M8W_FyFmH0q8Fi-X8mRqFmoZrPwh1hF8TcDiA-5wM1fl0ec8i4Vqg8rS0dQcqsyV50PErbPSZj1e4OiTnEMkjTpHl-qFGnXSfseEWIAkeH9L4xKUr12EYKZVcmjOa5-E_98pLt6qiTfXkRGt6UpDz37dqITdmD-dP0ASnvfdIpZb9EEo1OGUz0rSVsYp9gFjdqAF2pAf1hTMZrY4A/https%3A%2F%2Fwww.gesundheitsamt-bw.de%2Flga%2FDE%2FFachinformationen%2FInfodienste_Newsletter%2FInfektNews%2FSeiten%2FLagebericht_covid-19.aspx
https://secure-web.cisco.com/1u5AA2M8W_FyFmH0q8Fi-X8mRqFmoZrPwh1hF8TcDiA-5wM1fl0ec8i4Vqg8rS0dQcqsyV50PErbPSZj1e4OiTnEMkjTpHl-qFGnXSfseEWIAkeH9L4xKUr12EYKZVcmjOa5-E_98pLt6qiTfXkRGt6UpDz37dqITdmD-dP0ASnvfdIpZb9EEo1OGUz0rSVsYp9gFjdqAF2pAf1hTMZrY4A/https%3A%2F%2Fwww.gesundheitsamt-bw.de%2Flga%2FDE%2FFachinformationen%2FInfodienste_Newsletter%2FInfektNews%2FSeiten%2FLagebericht_covid-19.aspx

